
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dietmar Friedhoff, Ulrich Oehme, 
Markus Frohnmaier und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/24354 –

Deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit der Vereinigten Republik Tansania –
Versorgungslage der Bevölkerung in den Sektoren Wasser, Nahrung und Energie

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

1. Hat die Bundesregierung aus ihrer Entwicklungszusammenarbeit Kennt-
nisse über die Trinkwasservorräte sowie den Versorgungsgrad der Bevöl-
kerung mit Trinkwasser in der Vereinigten Republik Tansania zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt, und wenn ja, welche?

2. Wie werden sich nach Einschätzung der Bundesregierung, unter Berück-
sichtigung einer langfristig definierten Entwicklungszusammenarbeit und 
der damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen (Theorie des Wan-
dels), die Trinkwasservorräte sowie der Versorgungsgrad der Bevölkerung 
mit Trinkwasser in der Vereinigten Republik Tansania bis zu den Jahren 
2030, 2040, 2050 bei gleichbleibender demographischer Entwicklung ent-
wickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 1 bis 2b werden gemeinsam beantwortet.
Tansania grenzt an die drei größten Seen Afrikas (Frischwasservorkommen 
Lake Victoria, Lake Tanganyika, Lake Nyasa) und hat damit absolut betrachtet 
ein ausreichendes Angebot an Wasserressourcen, die für die Trinkwassergewin-
nung genutzt werden können. Dennoch ist die Verfügbarkeit begrenzt. Zum 
einen konzentrieren sich die großen Seen regional im Westen Tansanias, zum 
anderen stehen die Wasserressourcen durch Umweltverschmutzung und Bevöl-
kerungswachstum zunehmend unter Druck.
In ländlichen Gebieten haben rund 70 Prozent der Bevölkerung Zugang zu 
Wasserversorgung mit Trinkwasser, in städtischen Gebieten 85 Prozent (Dares-
salam und Regionalhauptstädte) bzw. 62 Prozent (Distrikthauptstädte).
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Nach derzeitigen Prognosen wird sich die Wasserversorgungssituation in 
Tansania insbesondere durch den Klimawandel und die unkontrollierte Nutzung 
und Verschmutzung von Wasserressourcen durch Landwirtschaft, Stromerzeu-
ger und Industrie absehbar weiter verschlechtern. Zudem wird für die nächsten 
Dekaden von einer steigenden Nachfrage nach Trinkwasser entsprechend der 
demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung Tansanias ausgegangen.

c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staat-
lichen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projekt-
nummer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unter-
zielsetzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüs-
seln)?

Es wird auf die Anlage 1 verwiesen.
Die Zielsetzungen der geförderten Maßnahmen ergeben sich in der Regel aus 
dem jeweiligen Maßnahmentitel, worauf verwiesen wird. Des Weiteren enthält 
die deutsche Meldung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Official 
Development Assistance – ODA) an den Entwicklungsausschuss der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (bis 2017: https://stat
s.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1; seit 2018: https://stats.oecd.org/Inde
x.aspx?DataSetCode=CRS1_GREQ) zusätzliche Informationen zum Zweck 
und zur Zielsetzung der jeweiligen Vorhaben. Die ODA-Daten liegen bis ein-
schließlich 2019 vor.
Hinsichtlich der Angabe der Projektnummer der Vorhaben wird auf die Vorbe-
merkung der Bundesregierung zur Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion 
der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16828 verwiesen.

3. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die gegenwärtige Ernährungs-
situation der Bevölkerung in der Vereinigten Republik Tansania, und wenn 
ja, welche?

4. Wie wird sich nach Einschätzung bzw. Bewertung der Bundesregierung, 
unter Berücksichtigung einer langfristig definierten Entwicklungszusam-
menarbeit und den damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen 
(Theorie des Wandels), die Ernährungssituation in der Vereinigten Repu-
blik Tansania bis zu den Jahren 2030, 2040, 2050 bei gleichbleibender 
demographischer Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staat-
lichen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projekt-
nummer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unter-
zielsetzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüs-
seln)?

Die Fragen 3 bis 4c werden gemeinsam beantwortet.
Mit Tansania besteht in den von der Fragestellerin benannten Sektor keine Ent-
wicklungszusammenarbeit im Sinne der Fragestellung. Daher nimmt die 
Bundesregierung in dem genannten Bereich keine eigene entwicklungspoliti-
sche Beurteilung vor.
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5. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die gegenwärtige Energieversor-
gung der Bevölkerung sowie die Energieversorgung der Wirtschaft in der 
Vereinigten Republik Tansania, und wenn ja, welche?

6. Wie wird sich nach Einschätzung der Bundesregierung, unter Berücksich-
tigung einer langfristig definierten Entwicklungszusammenarbeit und den 
damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen (Theorie des Wandels), 
die Energieversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft in der Ver-
einigten Republik Tansania bis zu den Jahren 2030, 2040, 2050 bei gleich-
bleibender demographischer Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung bzw. Bewertung 
der Bundesregierung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 5 bis 6b werden gemeinsam beantwortet.
37,7 Prozent der Haushalte auf dem tansanischen Festland sind an das Strom-
netz angeschlossen. Mehr als 95 Prozent der tansanischen Haushalte beziehen 
ihre Kochenergie hauptsächlich aus Holzkohle und Feuerholz (Quelle: www.ta
nzaniainvest.com/energy). Im Jahr 2019 betrug die Erzeugungskapazität in 
Tansania 1.565,72 MW. Davon stammen rund 57 Prozent aus Erdgas, gefolgt 
von Wasserkraft, Flüssigbrennstoff und Biomasse.
Der Tanzania Power Supply Master Plan 2020 der Regierung sieht vor, dass die 
Erzeugungskapazität im Zeitraum 2020-2044 auf 20.194 MW steigen soll, wo-
bei der Energiemix um die Energiequellen Kohle, Windenergie und Solarener-
gie erweitert werden soll. Es ist zudem vorgesehen, dass die Kosten für die 
Kilowattstunde mittelfristig sinken. Wesentliche Faktoren, die die Energie-
versorgung perspektivisch beeinflussen werden, sind mangelnder Zugang zu 
adäquater Finanzierung, das hohe Bevölkerungswachstum sowie Landflucht 
großer Teile der Bevölkerung.

c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staat-
lichen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projekt-
nummer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unter-
zielsetzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüs-
seln)?

Es wird auf die Anlage 2 verwiesen und im Übrigen auf die Hinweise in der 
Antwort zu Frage 2c.
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